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VORWORT

Die Arbeitswelt ändert sich und Flexibilität, vor allem in Sachen Arbeitszeit, wird immer mehr als Gebot der Stunde 
gesehen. Aus Unternehmenssicht soll Arbeitszeitflexibilität die Leistung der Beschäftigten vor allem kostensparend 
verfügbar und kurzfristig abrufbar machen. ArbeitnehmerInnen versprechen sich hingegen mehr Freiräume für die 
Gestaltbarkeit ihrer individuellen Bedürfnisse. Grundsätzlich ist das Repertoire an Arbeitszeitmodellen, die vom klassi-
schen 8-Stunden-Tag in einem gleichbleibenden Zeitkorsett abweichen, ein durchaus breites und der technologische 
Fortschritt erweitert zudem ständig die möglichen Varianten flexibler und ortsungebundener Arbeit. 

Doch auch wenn Homeoffice (zuletzt durch die COVID-19-Pandemie beschnleunigt) und mobile Arbeit in der Routine 
der Unternehmen bereits Einzug gehalten haben – wenn es um Flexibilität bei der Arbeitszeit geht, ist in der österrei-
chischen Arbeitszeitpraxis nach wie vor insbesondere Gleitzeit gemeint. Neben Schichtarbeit ist sie das am weitesten 
verbreitete Arbeitszeitmodell, das bei ArbeitnehmerInnen wie ArbeitgeberInnen gleichermaßen Beliebtheit genießt. 
ArbeitnehmerInnen haben mit Gleitzeit beispielsweise mehr Handlungsspielraum bei der Kinderbetreuung, können 
mitunter Spitzenzeiten im Berufsverkehr vermeiden, oder sich auch einmal spontan entschließen, länger zu schlafen. 
Gleitzeit bedeutet für die Beschäftigten also ein erhebliches Stück mehr an Zeitsouveränität und kann damit auch viel 
an Stress reduzieren. Das macht sich durch höhere Arbeitszufriedenheit und damit in Verbindung stehender besserer 
Gesundheit auch nicht zuletzt für Unternehmen mehrfach bezahlt. 

Damit sich die positiven Effekte der Gleitzeit für beide Seiten aber auch tatsächlich verwirklichen lassen, braucht es die 
richtige Ausgestaltung der im Betrieb zu regelnden und umzusetzenden Bestimmungen. Diese Aufgabe ist angesichts 
der seit September 2018 wirksamen Änderungen im Arbeitszeitrecht sicherlich herausfordernder geworden. Über-
lange und damit gesundheitlich beeinträchtigende Arbeitszeiten sind für ArbeitgeberInnen leichter realisierbar und 
billiger geworden. Kompensationen für ArbeitnehmerInnen ist die damalige türkis-blaue Bundesregierung schuldig 
geblieben. Es gilt also, den durch 60-Stunden-Woche und 12-Stunden-Tag im Raum stehenden Verschlechterungen 
entgegenzutreten und auch die rechtmäßige Abgeltung erbrachter Arbeitszeit sicherzustellen.

Die Aufgaben und die Verantwortung von BetriebsrätInnen beim Abschluss von Gleitzeitvereinbarungen gewinnen 
durch die neuen arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen jedenfalls an Bedeutung. Die vorliegende Broschüre soll 
dafür Tools und Handlungshilfen bieten. Sie enthält einerseits eine Übersicht zu den gesetzlichen Regelungsanfor-
derungen, liefert aber auch konkrete Praxistipps und zeigt mögliche Stolperfallen auf.

Barbara Teiber, MA  
Vorsitzende
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DEFINITION

Die arbeitsrechtlichen Grundlagen der Gleitzeit sind im 
Arbeitszeitgesetz (AZG) geregelt. Hier wird die Gleitzeit 
als ein Arbeitszeitmodell definiert, das der/dem Arbeit-
nehmerIn in einem gewissen Umfang Zeitsouveränität 
überträgt, sodass innerhalb eines vereinbarten Rah-
mens Lage und Dauer der Arbeitszeit selbst bestimmt 
werden können. 

§ 4b Abs 1 AZG: „Gleitende Arbeitszeit liegt vor, 
wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines verein-
barten zeitlichen Rahmens Beginn und Ende 
seiner täglichen Normalarbeitszeit selbst be-
stimmen kann.“

 
SCHRIFTLICHE VEREINBARUNG

Das Gesetz verlangt zur Regelung der Gleitzeit den 
Abschluss einer Betriebsvereinbarung. Gemäß § 97 
Abs 2 ArbVG kann der Betriebsrat ebenso wie der/
die BetriebsinhaberIn – durch Anrufung der Schlich-
tungsstelle – einen Abschluss erzwingen. Das be- 
deutet auch, dass in Betrieben mit Betriebsrat eine  
einzelvertragliche Einführung und Regelung der 
Gleitzeit ausgeschlossen ist, und der/die Arbeitge- 
berIn nicht berechtigt ist, einseitig Gleitzeit anzu- 
ordnen. In Betrieben ohne Betriebsrat, ist eine  

schriftliche Einzelvereinbarung erforderlich. Was in 
einer Gleitzeitvereinbarung (Betriebsvereinbarung wie 
auch schriftliche Einzelvereinbarung) jedenfalls gere-
gelt sein muss, ist ebenfalls im AZG vorgegeben, näm-
lich:

 ● Dauer der Gleitzeitperiode: das ist jener Zeitraum, 
in dem Zeitguthaben bzw. Zeitschulden ausgegli-
chen werden müssen, also z. B. ein Monat

 ● Gleitzeitrahmen: der Zeitraum innerhalb eines  
Arbeitstages in dessen Rahmen gleitendes Arbeiten 
möglich ist – vom frühestmöglichen Arbeitsbeginn 
bis zum spätestmöglichen Arbeitsende

 ● Höchstausmaß allfälliger Übertragungsmöglich-
keiten von Zeitguthaben und Zeitschulden in die 
nächste Gleitzeitperiode: also die Anzahl an Stun-
den, die „mitgenommen“ werden dürfen

 ● Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit

GRENZEN DER NORMALARBEITSZEIT

Die tägliche Normalarbeitszeit ist per Gesetz grund-
sätzlich mit 10 Stunden begrenzt (§ 4b Abs 4 Satz 1 
AZG). Sie kann jedoch auf bis zu zwölf Stunden (fünf 
Mal wöchentlich) angehoben werden, wenn die Gleit-
zeitvereinbarung vorsieht, dass ein Zeitguthaben 
ganztägig verbraucht werden kann und ein Verbrauch 
in Zusammenhang mit einer wöchentlichen Ruhezeit 
nicht ausgeschlossen ist (§ 4b Abs 4 Satz 2 AZG).
Hinsichtlich der wöchentlichen Normalarbeitszeit 
nimmt das Gesetz in Bezug auf die Gleitzeit keine  

DIE GLEITZEIT 
IM GESETZ
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Festlegung vor. Die Obergrenze leitet sich somit aus 
der zugelassenen täglichen Normalarbeitszeit ab, d. h.  
bei täglich bis zu 10 Stunden ergeben sich max .  
50 Stunden wöchentlich bzw. bei täglich bis zu  
12 Stunden ergeben sich max . 60 Stunden wöchentlich. 
Außerdem wird ein Bezug zur Möglichkeit der Übertra-
gung von Zeitguthaben hergestellt. Die wöchentliche 
Normalarbeitszeit innerhalb der Gleitzeitperiode darf 
durchschnittlich 40 Stunden nur insoweit überschrei-
ten, als Übertragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben 
vorgesehen sind. Das bedeutet, dass innerhalb einer 
Woche über 40 Stunden hinaus im Schnitt nicht mehr 
Stunden gearbeitet werden dürfen, als in die nächste 
Periode übertragen werden können.

PRINZIP FÜR DIE BETRIEBLICHE UMSETZUNG

Da der Gesetzgeber die konkreten Regelungsvorgaben 
in Bezug auf die Gleitzeit sehr knapp hält, ergibt sich für 
die betrieblichen SozialpartnerInnen, also Betriebsrat 
und ArbeitgeberIn, ein durchaus großer Handlungs-
spielraum für die konkrete Ausgestaltung. Dass sich 
diese jedoch primär am Vorteil des/r ArbeitnehmerIn 
zu orientieren hat, steht angesichts der gesetzlich vor-
genommen Grundausrichtung (Selbstbestimmtheit 
hinsichtlich Beginn und Ende der Arbeitszeit unter Ein-
haltung bestimmter Spielregeln), außer Frage. Gleit-
zeit muss für die ArbeitnehmerInnen jedenfalls mehr 
Zeitsouveränität und Planungssicherheit bringen, die 
nicht durch betriebliche Vorgaben konterkariert werden 
dürfen. Das sollte bei der Erarbeitung eines betriebli-
chen Modells immer als Grundprinzip gelten.

DIE GLEITZEIT IM GESETZ



10

Auch wenn die Bestimmungen zur Gleitzeit im 
Arbeitszeitgesetz nur wenige Regelungspunkte 
festschreiben, und deren konkrete Ausgestal-

tung weitgehend den betrieblichen SozialpartnerIn-
nen überlässt, so ergeben sich im Kontext mit anderen 
Rechtsnormen dennoch eine Reihe von Gestaltungs-
anforderungen. Im Folgenden werden die rechtlichen 
Zusammenhänge zu den wichtigsten Themen, die bei 
einer Gleitzeitvereinbarung zu beachten sind, zusam-
menfassend erläutert. Analoge Praxistipps und kon-
krete Vorschläge für die Umsetzung im Betrieb wer-
den im Kapitel „Gestaltungstipps für die Praxis“ Seite 
14 ff. gegeben.

Konkret ausgestaltet wird die Gleitzeit in Kollektivver-
trägen und in Betriebsvereinbarungen (mangels Be-
stehen eines Betriebsrates auch in schriftlichen Ein-
zelvereinbarungen). Es lohnt sich somit in jedem Fall, 
einen Blick in den geltenden Kollektivvertrag zu werfen 
bzw. Fachberatung der Gewerkschaft GPA in Anspruch 
zu nehmen.

TÄGLICHE/WÖCHENTLICHE  
NORMALARBEITSZEIT

Das Gesetz legt die tägliche Normalarbeitszeit bei 
Gleitzeit grundsätzlich mit max. 10 Stunden fest. Bis 
zu dieser Obergrenze kann Mehrarbeit im Ausmaß 1:1 
abgegolten werden. Diese Ausdehnung der Normalar-
beitszeit kann damit begründet werden, dass Arbeit-
nehmerInnen im Gleitzeitkontext die Möglichkeit ha-

ben, das Ausmaß ihrer Arbeitszeit weitgehend selbst zu 
bestimmen und so auch über mehr Planungssicherheit 
verfügen. 

Mit Inkrafttreten der AZG-Novelle 2018 (1.9.2018) ist es 
nun möglich, die tägliche Normalarbeitszeit auf bis zu 
12 Stunden auszudehnen, sofern die Gleitzeitverein-
barung einen ganztägigen Zeitausgleich vorsieht und 
dieser auch in Zusammenhang mit einer wöchentli-
chen Ruhezeit konsumiert werden kann. 

Durch die Erweiterung der gesetzlichen Norma-
larbeitszeitgrenzen ergibt sich keine Verpflich-
tung bzw. Notwendigkeit zur Anpassung beste-
hender Gleitzeitvereinbarungen (§ 32c Abs 10 
Satz 1 AZG stellt in diesem Zusammenhang so-
gar klar: „Bestehende Gleitzeitvereinbarungen 
bleiben aufrecht.“) und auch neu abgeschlos-
sene Vereinbarungen müssen die nun mögliche 
Grenze von 12 Stunden nicht ausschöpfen! 

Für die wöchentliche Normalarbeitszeit ist festge-
legt, dass diese innerhalb der Gleitzeitperiode die 
wöchentliche Normalarbeitszeit von 40 Stunden im 
Durchschnitt nur insoweit überschreiten darf, als Über-
tragungsmöglichkeiten von Zeitguthaben vorgese-
hen sind (die Obergrenze für die einzelnen Wochen 
ist von der zugelassenen täglichen Normalarbeitszeit  

DIE WICHTIGSTEN 
REGELUNGSTHEMEN 
IM ÜBERBLICK
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abhängig: d. h. 50 bzw. 60 Stunden, je nachdem ob die 
Gleitzeitvereinbarung täglich 10 oder bis zu 12 Stun-
den als Normalarbeitszeit ermöglicht). Somit ist für den 
Fall, dass keine Übertragungsmöglichkeit vorgesehen 
ist, klargestellt, dass Zeitguthaben am Ende der Gleit-
zeitperiode als zuschlagspflichtige Überstunden abzu-
gelten sind. 

FIKTIVE NORMALARBEITSZEIT

Gesetzlich erforderlich ist es, eine fiktive tägliche Nor-
malarbeitszeit festzulegen, also zu regeln, wann die 
tägliche Arbeitszeit ohne Möglichkeit des Gleitens be-
ginnen und enden würde. Relevant ist dies vor allem 
im Hinblick auf die richtige Einordnung der Zeit einer 
Dienstverhinderung am Gleitzeitkonto. Wenn beispiels-
weise ein Arztbesuch außerhalb der Arbeitszeit nicht 
möglich ist und in die fiktive Normalarbeitszeit fällt, ist 
er ein Dienstverhinderungsgrund und damit Arbeitszeit.

DAUER DER GLEITZEITPERIODE

Mit der Gleitzeitperiode ist die Dauer des Durchrech-
nungszeitraumes gemeint. Sie umfasst wie in allen 
anderen Modellen flexibler Normalarbeitszeit jenen 
Zeitraum, auf den bezogen die durchschnittlich ge-
leistete (gesetzliche) Normalarbeitszeit von 40 Stunden 
grundsätzlich nicht überschritten werden darf. Sieht 
der Kollektivvertrag eine kürzere wöchentliche Nor-
malarbeitszeit vor, so ist diese für die Festlegung der 

durchschnittlichen Normalarbeitszeit innerhalb der 
Gleitzeitperiode heranzuziehen.

Das Gesetz sieht kein Mindest- oder Höchstausmaß für 
die Dauer der Gleitzeitperiode vor, verlangt aber je-
denfalls eine konkrete Festlegung. Eine Vereinbarung, 
die diesbezüglich keine Regelung trifft, oder die Gleit-
zeitperiode als offen definiert, ist daher als rechtsun-
wirksam anzusehen. 

GLEITZEITRAHMEN

Der Gleitzeitrahmen umfasst die Zeitspanne zwischen 
dem frühestmöglichen Arbeitsbeginn und dem spä-
testmöglichen Arbeitsende eines Arbeitstages, und 
somit den Spielraum den ArbeitnehmerInnen zur in-
dividuellen Festlegung von Arbeitsbeginn/-ende zur 
Verfügung haben.

Die selbstbestimmte Wahl von Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit durch den/die ArbeitnehmerIn ist 
das Kernstück der Idee hinter der Gleitzeit. Betrieblich 
vorgegebene Besetzungszeiten oder Funktionszeiten, 
die außerhalb der fiktiven Normalarbeitszeit liegen, 
stehen in klarem Widerspruch zu dieser Vorgabe. 
Arbeitsleistungen, die außerhalb des vereinbarten 
Gleitzeitrahmens erbracht werden, müssen gesondert 
vereinbart bzw. im Rahmen einer vereinbarten Ver-
pflichtung zur Überstundenleistung angeordnet wer-
den (siehe auch Pkt. „Unterscheidung Überstunden –
Gleitstunden“).

DIE WICHTIGSTEN REGELUNGSTHEMEN IM ÜBERBLICK
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ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN  
VON ZEITGUTHABEN UND ZEITSCHULDEN

Die gesetzlichen Bestimmungen zur Gleitzeit verlan-
gen nicht, dass im Rahmen der Gleitzeitvereinbarung 
eine Übertragungsmöglichkeit von Zeitguthaben bzw. 
-schulden vorgesehen sein muss. Wird eine solche 
Möglichkeit jedoch vereinbart (was in der Praxis den 
Regelfall darstellt), so muss auch eine genaue Festle-
gung des Höchstausmaßes an übertragungsfähigen 
Gut-/Minusstunden erfolgen. Andernfalls wäre die 
Übertragungsmöglichkeit unwirksam.

UNTERSCHEIDUNG ÜBERSTUNDEN –  
GLEITSTUNDEN

Eine häufig auftretende Frage in Zusammenhang mit 
der Einführung von Gleitzeit ist die Unterscheidung zwi-
schen Gleitstunden und Überstunden. Grundsätzlich 
sind alle Arbeitsstunden, die außerhalb der in der Gleit-
zeitvereinbarung festgelegten Flexibilisierungsspielräu-
me für die Normalarbeitszeit liegen, als Überstunden zu 
betrachten. Aber auch Zeiten, die zwar innerhalb des 
Gleitzeitspielraumes liegen, jedoch von dem/der Arbeit-
nehmerIn nicht selbstbestimmt hinsichtlich Beginn/Ende 
festgelegt werden können, stellen Überstunden dar.
Überstundenarbeit liegt also vor, 

…  wenn die tägliche oder wöchentliche Höchstgren-
ze der Normalarbeitszeit überschritten wird (max. 
10h/50h bzw. max. 12h/60h).

… wenn eine Arbeitsleistung außerhalb des Gleit-
zeitrahmens erbracht wird.

… bei Arbeitsleistungen außerhalb der Normalarbeits-
zeit, wenn diese nicht selbstbestimmt im Rahmen des 
Gleitens erbracht, sondern von dem/der Arbeitgebe-
rIn angeordnet wurden.1

… wenn die Arbeitszeitsumme am Ende der Gleitzeitpe-
riode über den Durchschnitt von 40 Wochenstunden 
(bzw. über den Durchschnitt einer im Kollektivvertrag 
festgelegten kürzeren wöchentlichen Normalarbeits-
zeit) plus einer allfälligen Übertragungsmöglichkeit 
von Gutstunden hinausgeht.

1 Der neue § 4b Abs 5 AZG stellt klar, dass von dem /der ArbeitgeberIn angeordnete Arbeitsleistungen außerhalb der Normalarbeitszeit gem § 3 Abs 1 AZG 
(8h täglich, 40 Stunden wöchentlich) Überstunden darstellen.

KERNZEIT/FUNKTIONSZEIT/ 
MINDESTBESETZUNGSZEIT

Unter Kernzeit ist die in der Gleitzeitvereinbarung fest-
gelegte Zeitspanne zwischen spätestmöglichem Ar-
beitsbeginn und frühestmöglichem Arbeitsende zu 
verstehen. Sogenannte Funktionszeiten oder Mindest-
besetzungszeiten, die häufig für einzelne Abteilungen 
oder Organisationseinheiten geregelt werden, um-
fassen Anwesenheitszeiten, die grundsätzlich variabel 
sind, jedoch auf die betrieblichen Erfordernisse abge-
stimmt werden. Gesetzlich sind solche Festlegungen 
nicht erforderlich. Sie schränken die Zeitsouveränität 
von ArbeitnehmerInnen naturgemäß ein und können 
ein Hindernis für die Konsumation ganzer Gleittage 
darstellen.

KRANKHEIT WÄHREND ZEITAUSGLEICH

Erkrankt ein/e ArbeitnehmerIn während der Konsuma-
tion eines Gleitzeitguthabens, läuft der Zeitausgleich 
weiter und wird im Unterschied zu einem Urlaub nicht 
unterbrochen, so eine Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofes aus dem Jahr 2013 (OGH 29.05.2013, 9 ObA 
11/13b). Der OGH begründete dies damit, dass Zeit-
ausgleich als eine bezahlte Freistellung von der Ar-
beitspflicht anzusehen sei, und anders als der Urlaub 
nicht primär der Erholung diene, sondern dadurch die 
weitgehende Annäherung der durchschnittlichen Ar-
beitszeit an die Normalarbeitszeit bezweckt wird. Wäh-
rend im Urlaubsgesetz klar geregelt ist, dass bei einer 
Erkrankung von mehr als drei Kalendertagen, Urlaubs-
tage in Krankenstandstage umzuwandeln sind, besteht 
bei Zeitausgleich kein vergleichbarer Anspruch. Es 
ist daher wichtig, durch Betriebs- oder Einzelverein-
barung wie auch im Kollektivvertrag, entsprechende 
Vorkehrungen zur Sicherstellung des erworbenen Zeit-
guthabens von ArbeitnehmerInnen zu treffen (siehe 
Kapitel „Gestaltungstipps für die Praxis“ Seite 14 ff.).

DIE WICHTIGSTEN REGELUNGSTHEMEN IM ÜBERBLICK
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ERFASSUNG DER GLEITZEIT

Das Arbeitszeitgesetz verlangt zur Überwachung der 
Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften eine Aufzeich-
nung der geleisteten Arbeitsstunden (§ 26 AZG). Für 
den Fall, dass Arbeitszeitaufzeichnungen von dem/der 
ArbeitnehmerIn geführt werden, stellt das Gesetz insb. 
hinsichtlich der Gleitzeit klar, dass der/die Arbeitge-
berIn den/die ArbeitnehmerIn zur ordnungsgemäßen 
Führung der Aufzeichnungen anzuleiten, und für die 
Kontrolle dieser Aufzeichnungen Sorge zu tragen hat. 
Werden die Aufzeichnungen durch ein Zeiterfassungs-
system geführt, haben ArbeitnehmerInnen nach Ende 
der Gleitzeitperiode das Recht, auf Verlangen eine Ab-
schrift der Arbeitszeitaufzeichnungen übermittelt zu 
bekommen bzw. Einsicht nehmen zu können. 

In der Praxis erfolgt die Erfassung der Gleitzeit großteils 
mittels technischer Systeme bzw. einer entsprechenden 
Software, mit welcher die Arbeitszeit nicht nur gespei-
chert wird, sondern auch entsprechende Berechnungen 
vorgenommen werden, etwa die Darstellung des Gleit-
zeitguthabens oder der Zeitschuld. Sicherzustellen ist, 
dass mit dem zum Einsatz kommenden technischen Kon-
trollsystem nicht Daten erhoben und verarbeitet werden, 
die über die erforderliche Erfassung der Arbeitszeit hin-
ausgehen. Käme es im Zuge der Zeiterfassung zu Kont-
rollmaßnahmen, welche die Menschenwürde berühren, 
indem das technische System z. B. mittels Fingerscans 
funktioniert oder stark mit anderen technischen Syste-
men verbetzt ist, wäre gemäß § 96 Abs 1 Z 3 ArbVG eine 
Betriebsvereinbarung zwingend erforderlich (siehe Ka-
pitel „Gestaltungstipps für die Praxis“ Seite 14 ff.). 

MITSPRACHE/DURCHSETZUNG/KONTROLLE

Da in Betrieben mit Betriebsrat die Einführung von 
Gleitzeit gesetzlich an den Abschluss einer Betriebs-
vereinbarung gebunden ist, und eine solche auch er-
zwungen werden kann, verfügt der Betriebsrat über 
einen gesicherten Handlungsspielraum was den Ab-
schluss, die Abänderung oder die Aufhebung einer 
Gleitzeitvereinbarung betrifft (siehe dazu auch Ab-
schnitt „Schriftliche Vereinbarung“ Seite 8 sowie Ab-
schnitt „Geltungsdauer“ Seite 17.

 
In Zusammenhang mit der durch die AZG-No-
velle 2018 geschaffenen Möglichkeit, die täg-
liche Normalarbeitszeit auf bis zu 12 Stunden 
auszudehnen, verfügt der Betriebsrat grund-
sätzlich über eine gute Verhandlungsposition. 
Auf der einen Seite kann er den Abschluss einer 
Gleitzeitvereinbarung, die 12 Stunden zulässt, 
blockieren (der/die ArbeitgeberIn müsste die 
Schlichtungsstelle anrufen, um eine etwaige 
Änderung erreichen zu können). Auf der ande-
ren Seite kann der Betriebsrat im Gegenzug zur 
Ermöglichung einer täglichen Normalarbeits-
zeit von bis zu 12 Stunden, einschränkende bzw. 
ergänzende Maßnahmen verlangen, welche 
den ArbeitnehmerInnen mehr Zeitsouveränität 
verschaffen (z. B. Rechtsanspruch auf 4-Tage-
woche, einseitiges Antrittsrecht hinsichtlich Zeit-
punkt und Ausmaß des Konsums von Zeitgutha-
ben, Beschränkung der Kernzeit). 
Auch eine Begrenzung der Anzahl der Tage an 
denen mehr als 10 Stunden gearbeitet werden 
darf (z. B. max. 10 Tage pro Quartal) wäre wich-
tig. Jedenfalls empfehlen wir, vor einer derar-
tigen Abänderung der Gleitzeitvereinbarung 
eine Beratung der Gewerkschaft GPA in An-
spruch zu nehmen.

Das in § 89 ArbVG normierte Recht des Betriebsrates 
zur Überwachung der Einhaltung aller die Arbeitneh-
merInnen des Betriebes betreffenden Rechtsvorschrif-
ten, und somit insb. der gesetzlichen Arbeitszeitbestim-
mungen, ist selbstverständlich auch auf die Gleitzeit 
anwendbar. Extern unterliegt die Kontrolle der gesetz-
lich geregelten Arbeitszeitbestimmungen dem Arbeits-
inspektorat, wobei sich diese insb. auf die Einhaltung 
von Höchstarbeitszeitgrenzen sowie Ruhezeiten be-
zieht, und vor allem durch die Kontrolle der Arbeitszeit-
aufzeichnungen erfolgt. Die korrekte Abgeltung von 
Arbeitszeiten wird von der Arbeitsinspektion nicht kont-
rolliert! (siehe dazu auch Abschnitt „Durchsetzung und 
Kontrolle“ in der Gewerkschaft GPA-Broschüre „Kom-
pass faire Arbeitszeiten“.)

DIE WICHTIGSTEN REGELUNGSTHEMEN IM ÜBERBLICK
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Das folgende Kapitel beinhaltet kurze Erläute-
rungen sowie auch Textbausteine zu typischen 
in Gleitzeit(betriebs)vereinbarungen enthalte-

nen Regelungspunkten. Es beschränkt sich dabei nicht 
nur auf die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhal-
te, sondern behandelt darüber hinaus auch all jene 
Punkte, die sich als Inhalt einer Gleitzeitvereinbarung 
empfehlen. Die Mustertexte werden grafisch mit  
gekennzeichnet, während die mit    markierten Text-
felder darauf aufmerksam machen sollen, welche Be-
stimmungen es – im Zusammenhang mit dem gerade 
behandelten Regelungspunkt – aus ArbeitnehmerIn-
nensicht möglichst zu vermeiden gilt bzw. auf was man 
dabei achten sollte.

Es handelt sich bei den angebotenen bzw. empfohle-
nen Formulierungen lediglich um Vorschläge, die Ori-
entierung und Anregung für eigene auf den jeweiligen 
Betrieb „maßgeschneiderte“ Lösungen bieten sowie 
den Betriebsrat im Aushandlungsprozess einer Gleit-
zeit-Betriebsvereinbarung unterstützen sollen. Die Ge-
werkschaft GPA unterstützt BetriebsrätInnen gerne mit 
einem breiten Beratungsangebot und Muster-Betriebs-
vereinbarungen. Maßgebliche Anknüpfungspunkte für 
die Mustertexte und Ausführungen in diesem Kapitel bis 
hin zu konkreten Formulierungsvorschlägen wurden 
von den Ergebnissen einer Online-Befragung abge-
leitet, welche die Gewerkschaft GPA 2016 durchgeführt 
hat. 11.432 BetriebsrätInnen wurden dafür kontaktiert, 
1.460 KollegInnen quer durch alle Wirtschaftsbereiche 
haben sich beteiligt und zusätzlich wurden über 150 
Betriebsvereinbarungen zur Verfügung gestellt. Das 

Resultat war ein profundes Bild zur Gleitzeit in der ge-
lebten betrieblichen Praxis.

PRÄAMBEL

Hier können allgemeine Grundsätze bzw. Zielbestim-
mungen der Gleitzeitvereinbarung festgelegt werden, 
aus denen sich Wertungen der Parteien ableiten las-
sen, und die mitunter auch als Auslegungshilfe ver-
wendet werden kann.

  

Die gegenständliche Betriebsvereinbarung soll 
sowohl den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen 
als auch denen des Unternehmens nach Flexi-
bilität gerecht werden. Sie zielt darauf ab, die 
betrieblichen Erfordernisse und die Bedürfnisse 
der MitarbeiterInnen nach freier Zeiteinteilung 
soweit wie möglich aufeinander abzustimmen, 
wobei auch gesundheitsförderliche Aspekte als 
Maßgabe gelten.
Die Vereinbarung einer Gleitzeit setzt ein be-
sonderes Maß an Selbstorganisation und Eigen-
verantwortlichkeit voraus. Basierend auf dem 
Prinzip partnerschaftlicher Mitverantwortung 
und fairer Mitgestaltung hat die Abstimmung 
mit anderen ArbeitnehmerInnen so zu erfolgen, 
dass ein Funktionieren des Dienstbetriebes ge-
währleistet ist. [Optional: Kernarbeitszeiten 
 

GESTALTUNGSTIPPS 
FÜR DIE PRAXIS
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werden im Sinne der partnerschaftlichen Mit-
verantwortung und fairen Mitgestaltung nicht 
festgelegt.]

Die grundsätzliche Zielsetzung des Unterneh-
mens und des Betriebsrates besteht darin die 
Arbeit inkl. der dazu erforderlichen Abspra-
chen, Besprechungen, Sitzungen etc. in der 
gesetzlich/kollektivvertraglich bzw. vertraglich 
festgelegten Arbeitszeit innerhalb des Gleit-
zeitrahmens zu erledigen. Dies schließt aller-
dings nicht aus, dass es auch in Zukunft bei 
erhöhtem Arbeitsbedarf zu Mehrarbeits- bzw. 
Überstunden kommen kann. Die Gleitzeit be-
zweckt jedoch nicht die Arbeitszeit auszuwei-
ten, sondern nur die Normalarbeitszeit flexibler 
zu gestalten.

GELTUNGSBEREICH

Eine der wichtigsten Fragen hinsichtlich einer 
Gleitzeit(betriebs)vereinbarung besteht darin, für 
wen die Gleitzeitregelung denn eigentlich gelten soll. 
In der Praxis kommt es des Öfteren vor, dass bestimm-
te ArbeitnehmerInnengruppen (insb. Schwangere, 
Jugendliche, ArbeitnehmerInnen mit Überstunden-
pauschale oder All-In-Vertrag, Teilzeitbeschäftigte) 
vom persönlichen Geltungsbereich einer Gleitzeit-
vereinbarung zur Gänze ausgeschlossen werden. 
Dies ist jedoch nicht notwendig und bezüglich man-
cher ArbeitnehmerInnengruppen (Teilzeitbeschäf-
tigte, ArbeitnehmerInnen mit Überstundenpauschale 
oder All-In-Vertrag) auch rechtlich problematisch. Es 
reicht aus für diese Gruppen Sonderregelungen bzw. 
Modifikationen vorzunehmen.

GESTALTUNGSTIPPS FÜR DIE PRAXIS
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Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter: 
Für diese Gruppen gelten besondere gesetzliche Ar-
beitszeitbestimmungen (§§ 11 KJBG, 8 MSchG). So 
dürfen sie grundsätzlich keine Überstunden ma-
chen, bei werdenden und stillenden Müttern darf die 
tägliche Arbeitszeit 9 Stunden, die wöchentliche Ar-
beitszeit 40 Stunden nicht übersteigen. Statt eines 
generellen Ausschlusses dieser ArbeitnehmerInnen-
gruppen von der Gleitzeit empfiehlt sich eine grund-
sätzliche Miteinbeziehung unter Berücksichtigung 
der genannten gesetzlichen Sonderbestimmungen.  
 

 
Für Jugendliche im Sinne des KJBG sowie wer-
dende und stillende Mütter gelten die nach-
folgenden Bestimmungen mit folgenden 
Besonderheiten: Jugendliche dürfen – vorbe-
haltlich gesetzlicher Ausnahmen – nicht mehr als  
8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich 
arbeiten. Bei werdenden und stillenden Müttern 
darf die tägliche Arbeitszeit 9 Stunden und die 
wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden nicht über-
schreiten.

 
Teilzeitbeschäftigte: 
Ein genereller Ausschluss Teilzeitbeschäftigter von ei-
ner Gleitzeitvereinbarung verstößt in der Regel gegen 
das spezielle Benachteiligungsverbot für Teilzeitbe-
schäftigte (§ 19d Abs 6 AZG). Differenzierungen be-
züglich fiktiver Normalarbeitszeit, (etwaiger) Kernzeit 
und Übertragungsbestimmungen sind jedoch sinnvoll 
sowie sachlich gerechtfertigt. 

  

Für Teilzeitbeschäftigte gelten die nachfolgen-
den Bestimmungen mit der Maßgabe, dass 
Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit 
zwischen ArbeitgeberIn und Angestellten indivi-
duell (und in schriftlicher Form) zu vereinbaren 
sind.

ArbeitnehmerInnen mit Überstundenpauschale oder 
All-In-Vereinbarung: 
Diese ArbeitnehmerInnengruppen generell aus der 
Gleitzeitvereinbarung auszuschließen und damit auf 

eine fixe (und starre) Arbeitszeiteinteilung zu beschrän-
ken, wäre sowohl aus arbeitsorganisatorischer als 
auch aus rechtlicher Perspektive problematisch. Einer-
seits würde es in der betrieblichen Praxis wohl unbillig 
erscheinen, ausgerechnet jenen ArbeitnehmerInnen-
gruppen, denen per definitionem besondere Flexibilität 
abverlangt wird, den Zugang zur vordringlich selbstbe-
stimmten Zeiteinteilung eines Gleitzeitmodells zu ver-
wehren. Andererseits könnte ein gänzlicher Ausschluss 
– per Einzelvereinbarung – dem arbeitsrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatz (sofern ArbeitnehmerIn-
nen mit Überstundenpauschale oder All-In-Vertrag die  
Minderheit im Betrieb darstellen) bzw. – per Betriebs-
vereinbarung – dem verfassungsrechtlichen Gleich-
heitssatz widersprechen. Zudem sind auch für die ge-
nannten ArbeitnehmerInnengruppen – mit Ausnahme 
der leitenden Angestellten sowie den sonstigen Ar-
beitnehmerInnen mit maßgeblicher selbstständiger 
Entscheidungsbefugnis (§ 1 Abs 2 Z 8 AZG) – Arbeits-
zeitaufzeichnungen zu führen, sodass eine Mitein-
beziehung in die Gleitzeit, welche meistens mit einer 
elektronischen Zeiterfassung einhergeht, für den/die 
ArbeitgeberIn auch aus praktischen Erwägungen sinn-
voll erscheinen müsste.

Durch ein All-In-Gehalt (und auch durch eine Über-
stundenpauschale) wird ein bestimmtes Ausmaß 
an Mehr- bzw. Überstunden abgedeckt, in dem die 
Mehrleistungen pauschal vergütet werden. Das All-
In-Gehalt will somit Mehrstunden bezahlen, während 
die Gleitzeit Mehrstunden in Zeit ausgleichen will. Da 
das All-In-Gehalt bereits ein bestimmtes Ausmaß an 
Mehrarbeit vergütet, ist es in der Praxis häufig Verein-
barungssache inwiefern ArbeitnehmerInnen mit All-
In-Vertrag auch von Zeitguthaben profitieren können. 
Eine Möglichkeit All-In-BezieherInnen in eine Gleitzeit-
vereinbarung zu integrieren, und damit an der selbst-
bestimmten Arbeitszeiteinteilung teilhaben zu lassen, 
könnte darin bestehen, hinsichtlich der Anzahl der in 
die nächste Gleitzeitperiode übertragungsfähigen 
Stunden (+/-) Differenzierungen vorzunehmen. An-
sonsten sollte die Gleitzeitvereinbarung jedoch, insb. 
bezüglich des Konsums von Zeitguthaben, keine Unter-
schiede machen. Jedenfalls ist auch bei der Integrati-
on von ArbeitnehmerInnen mit Überstundenpauschale 
oder All-In-Vertrag in die Gleitzeit die – in der Regel 
– jährliche Deckungsprüfung vorzunehmen.
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In der Praxis existieren Modelle, wonach Arbeit-
nehmerInnen mit Überstundenpauschale oder 
All-In-Vertrag die Gleitzeitperiode bereits mit ei-
nem Minus – das den durch die Pauschale bzw. 
die Überzahlung abgedeckten Stunden ent-
spricht – beginnen. Dadurch zwingt man diese 
ArbeitnehmerInnen quasi zu einer bestimmten 
Überstundenleistung, mit dem Effekt, dass sie 
erst danach Zeitguthaben aufbauen können. 

Neben dem Aspekt, dass derartige Regelun-
gen für die ArbeitnehmerInnen nicht sonder-
lich motivierend sind, widersprechen sie auch 
dem Zweck einer Pauschale, nämlich die durch 
einen erhöhten Arbeitsbedarf erforderlichen 
Überstunden zur Verwaltungsvereinfachung 
pauschal abzurechnen sowie abzugelten, nicht 
jedoch eine jedenfalls zu erbringende Arbeits-
menge festzulegen. (Die Pauschale steht ja 
auch dann zu, wenn die dadurch abgedeckten 
Überstunden nicht erbracht wurden. Der/Die 
ArbeitgeberIn kann es lediglich für die Zukunft 
widerrufen, sofern diese Möglichkeit vereinbart 
wurde.) 

Außerdem gilt auch für ArbeitnehmerInnen mit 
Überstundenpauschale oder All-In-Vertrag die 
Interessenabwägung gemäß § 6 Abs 2 AZG,  
d. h. sie sind nicht in jedem Fall verpflichtet 
Überstunden zu leisten. Das neue Ablehnungs-
recht des § 7 Abs 6 AZG, wonach Überstunden, 
durch welche die Tagesarbeitszeit von 10 Stun-
den oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden 
überschritten wird, von den ArbeitnehmerInnen 
ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden 
können, kommt für diese beiden Gruppen eben-
falls zur Anwendung.

GELTUNGSDAUER

Bei einer Gleitzeit-Betriebsvereinbarung handelt es 
sich um eine notwendige (wenn es einen Betriebsrat 
gibt, ist eine Betriebsvereinbarung erforderlich) und 
erzwingbare Betriebsvereinbarung. Das bedeutet: 
Kommt über den Abschluss, die Abänderung oder 

Aufhebung einer solchen Betriebsvereinbarung keine 
Einigung zustande, so entscheidet – auf Antrag des/
die Betriebsinhabers/in oder des Betriebsrates – die 
Schlichtungsstelle. Derartige Betriebsvereinbarun-
gen können nicht gekündigt werden. Die Änderung 
bzw. Aufhebung einer Gleitzeit-Betriebsvereinbarung 
bedarf somit entweder des Einvernehmens zwischen 
BetriebsinhaberIn und Betriebsrat oder einer Entschei-
dung der Schlichtungsstelle. In der Praxis wird daher 
bezüglich der Geltungsdauer oftmals eine sog. „Ver-
längerungsautomatik“ vereinbart.

  

Diese Betriebsvereinbarung tritt am … in Kraft 
und wird vorerst befristet auf ein Jahr abge-
schlossen. Sollte bis drei Monate vor Fristablauf 
weder von ArbeitgeberInnen- noch von Be-
triebsratsseite schriftlich Gegenteiliges mitge-
teilt werden, gilt die Betriebsvereinbarung um 
jeweils ein weiteres Jahr als abgeschlossen.

 
GLEITZEITPERIODE UND ANZAHL  
ÜBERTRAGUNGSFÄHIGER STUNDEN

Die Gleitzeitperiode legt fest innerhalb welchen Zeit-
raumes die Normalarbeitszeit durchgerechnet wer-
den soll. Das AZG sieht im Hinblick auf die Länge der 
Gleitzeitperiode keine Vorgabe bzw . Begrenzung vor, 
eine solche kann aber im Kollektivvertrag enthalten 
sein. Gebräuchliche Durchrechnungszeiträume sind  
1 Monat, 3 Monate bzw. das Quartal, 6 Monate bzw. 
das Kalenderhalbjahr oder ein (Kalender-)Jahr. Eine 
generelle Empfehlung hinsichtlich der Länge der 
Gleitzeitperiode lässt sich nur schwer abgeben, da es 
in diesem Zusammenhang vor allem auf die betriebli-
chen Gegebenheiten ankommt. Gibt es beispielsweise 
saisonale Schwankungen in Bezug auf die Arbeits-
auslastung, so kann es Sinn machen, beide Perioden 
in den Durchrechnungszeitraum miteinzubeziehen, 
sodass die Möglichkeit besteht, Zeitguthaben aus star-
ken Zeiten durch Zeitausgleich in schwächeren Zeiten 
zu kompensieren. Um den Abbau von Zeitguthaben zu 
erleichtern, kann es sich zudem als praktisch erweisen, 
wenn „klassische“ Urlaubszeiten in die Gleitzeitperiode 
fallen. 
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Lange Gleitzeitperioden (z. B. ein Jahr) bringen neben 
einer gewissen Unübersichtlichkeit den Nachteil mit 
sich, dass sich, sofern eine große Anzahl an Plusstun-
den in die nächste Periode übertragen werden kann, 
der/die ArbeitgeberIn de facto zwei Jahre lang die 
Auszahlung von Überstundenzuschlägen ersparen 
kann, da Zeitguthaben nur dann zuschlagspflichtig 
auszubezahlen sind, wenn sie nicht mehr übertragen 
werden können und bis zu diesem Zeitpunkt nicht ver-
braucht wurden. Gerade in diesem Zusammenhang ist 
es daher wichtig den ArbeitnehmerInnen in der Be-
triebsvereinbarung effektive Rechte zum Abbau der 
Zeitguthaben einzuräumen (z. B. ein einseitiges An-
trittsrecht, siehe Pkt. „Regelungen zum Abbau von Zeit-
guthaben und -schulden“), die gewährleisten, dass 
während der Gleitzeitperiode(n) nicht nur (große) Zeit-
guthaben aufgebaut, sondern auch tatsächlich wieder 
abgebaut werden können. Für kürzere Gleitzeitperio-
den (z. B. drei Monate) spricht die bessere Nachvoll-
ziehbarkeit und Übersichtlichkeit sowie die geringere 
Gefahr des Anwachsens hoher Zeitsalden. Zusammen-
fassend spielen die betrieblichen Gegebenheiten (ein-
schließlich der Wünsche bzw. Bedürfnisse der Arbeit-
nehmerInnen) in Bezug auf die Festlegung der Dauer 
der Gleitzeitperiode eine wesentliche Rolle. Keinesfalls 
sollte der vereinbarte Durchrechnungszeitraum mehr 
als 12 Monate betragen.

Bezüglich der Anzahl der Stunden, welche in die 
nächste Gleitzeitperiode übertragen werden können, 
und somit im Falle von Zeitguthaben keine Überstun-
den darstellen, ist vorweg festzuhalten, dass eine Gleit-
zeitvereinbarung keine Übertragungsmöglichkeiten 
vorsehen muss, sondern kann. Wird eine Übertragung 
vereinbart, muss sie betraglich fixiert, also die genaue 
Stundenanzahl angegeben werden. Grundsätzlich ist 
das Ausmaß der übertragbaren Zeitguthaben (und 
-schulden) gesetzlich nicht begrenzt. Es sollte darauf 
geachtet werden, dass mit dem Ausmaß der übertrag-
baren Zeitguthaben die gesetzliche Höchstarbeits-
zeit nicht überschritten wird. Wird derartiges dennoch 
vereinbart, sind jene Stunden, die über den Höchstar-
beitszeitgrenzen liegen, jedenfalls abzugelten. Eine 
hohe Anzahl an übertragungsfähigen Plusstunden zu 
vereinbaren ist jedoch schon grundsätzlich nicht rat-
sam. Denn weitreichende Übertragungsmöglichkei-
ten haben in der Regel noch höhere Guthaben in der 
nächsten Periode zur Folge, da die ArbeitnehmerIn-
nen ja gleich mit einem gewissen „Sockel“ beginnen. 
Außerdem verhindern sie den Anfall von zuschlags-

pflichtigen Über- bzw. Mehrarbeitsstunden am Ende 
des Durchrechnungszeitraumes. 

Eine Gleichbehandlung von Zeitschulden und Zeitgut-
haben ist nicht notwendig, das übertragbare Ausmaß 
kann daher abweichen. Zeitschulden sollten allerdings 
nur in einem moderaten Ausmaß zugelassen werden, 
sodass es für die betroffenen ArbeitnehmerInnen auch 
realistisch ist, die Minusstunden tatsächlich wieder ein-
zuarbeiten.

Für Teilzeitbeschäftigte kann die Gleitzeitvereinbarung 
bezüglich der Zeitguthaben bzw. -schulden Differen-
zierungen vornehmen. So könnte eine sachlich ge-
rechtfertigte Regelung darin bestehen, das maximal 
übertragbare Zeitguthaben bzw. die Zeitschuld im 
Verhältnis zur vertraglichen Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit zu verringern. (z. B.: sieht die Gleitzeitverein-
barung vor, dass eine Vollzeitkraft [mit einer wöchent-
lichen Normalarbeitszeit von 40 Stunden] 30 Stunden 
in die nächste Gleitzeitperiode übertragen kann, so 
würde sich das Übertragungsausmaß für eine Teil-
zeitkraft mit einer vereinbarten Wochenarbeitszeit von  
20 Stunden auf 15  Stunden verringern.)

  

Die Gleitzeitperiode beträgt … [z. B. 3 Monate] 
und beginnt am … [z. B. 1.2.XX] /und entspricht 
dem … [z. B. Quartal]. [Optional: Am Ende der 
Gleitzeitperiode wird zwischen MitarbeiterIn 
und Unternehmen entschieden, welche Anzahl 
an Gleitstunden in die nächste Gleitzeitperiode 
im Verhältnis 1:1 vorgetragen bzw. welche An-
zahl an Gleitstunden im Verhältnis 1:1,5 ausbe-
zahlt werden.] 
Die max. Übertragungsmöglichkeit wird mit 
+…/-… Stunden festgelegt. Bei Teilzeitbeschäf-
tigten verringert sich die max. Übertragungs-
möglichkeit im Verhältnis der vereinbarten 
Wochenarbeitszeit zur gesetzlich/kollektivver-
traglich festgelegten wöchentlichen Normalar-
beitszeit.
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In der Praxis finden sich immer wieder Klau-
seln in Gleitzeitvereinbarungen, die den Verfall 
von am Ende der Gleitzeitperiode bestehenden 
oder nicht übertragungsfähigen Zeitguthaben 
anordnen. Solche Bestimmungen sind jedoch 
rechtswidrig und somit unwirksam. Dasselbe gilt 
für Regelungen, welche vorsehen, dass derar-
tige Zeitguthaben durch das überkollektivver-
tragliche Entgelt bereits abgegolten sind und 
daher nicht extra entlohnt werden.

GLEITZEITRAHMEN

Dieser legt den frühestmöglichen Arbeitsbeginn und 
das spätestmögliche Arbeitsende fest. Innerhalb dieses 
zeitlichen Rahmens kann der/die ArbeitnehmerIn – vor-
behaltlich bestehender Einschränkungen wie z. B. durch 
eine Kernzeit (siehe Pkt. „Kernzeit“) – Beginn und Ende 
seiner/ihrer täglichen Normalarbeitszeit selbst bestim-
men. Der Gleitzeitrahmen kann von Montag bis Freitag 
gleich sein oder einen „kurzen Freitag“ vorsehen.
Bei der Definition des Gleitzeitrahmens gilt es zu be-
rücksichtigen, dass den ArbeitnehmernInnen umso 
größere zeitliche Autonomie zukommt, umso weiter 
dieser angelegt ist. Die Parteien der Gleitzeitvereinba-
rung sollten zudem beachten, dass zwischen dem Ende 
des Gleitzeitrahmens an einem Tag und dessen Beginn 
am nächsten Tag zumindest die 11-stündige tägliche 
Ruhezeit (§ 12 Abs 1 AZG) liegt, und somit deren Einhal-
tung gewährleistet werden kann. 

KERNZEIT

Diese umfasst den Zeitraum zwischen dem spätest-
möglichen Arbeitsbeginn und dem frühestmöglichen 
Arbeitsende eines Tages innerhalb des Gleitzeitrah-
mens. In dieser Zeit müssen die ArbeitnehmerInnen 
daher (außer es liegen berechtigte Dienstverhinde-
rungsgründe vor) anwesend sein.

 
Kernzeitregelungen kommen in der Praxis zwar 
häufig vor, die Kernzeit gehört jedoch nicht zu 
den gesetzlichen Mindestinhalten einer Gleit-
zeitvereinbarung – sie kann daher, muss aber 
nicht vereinbart werden!

 
Kernzeiten schränken den Gestaltungsspielraum sowie 
die zeitliche Autonomie der ArbeitnehmerInnen ein. 
Der Betriebsrat sollte daher im Aushandlungsprozess 
der Betriebsvereinbarung versuchen herauszuarbei-
ten, warum er eine Kernzeit für nicht erforderlich hält 
bzw. ob nicht andere weniger intensive Instrumente 
zur täglichen Anwesenheitssteuerung (z. B. Mindestan-
wesenheitsdauer, deren Lage frei wählbar ist) ausrei-
chend sind.

Um den Gestaltungsspielraum der ArbeitnehmerInnen 
möglichst groß zu halten, lässt sich daher zusammen-
fassend empfehlen, den Gleitzeitrahmen möglichst 
weit anzulegen, die Kernzeit hingegen möglichst eng 
zu begrenzen, bzw. am besten – soweit dies aushan-
delbar ist – gar keine Kernzeit zu vereinbaren.

Exzessive Kernzeiten, die vom Ausmaß her in 
die Nähe der fiktiven Normalarbeitszeit ge-
hen, oder aber eine Kernzeit die kurz nach dem 
Gleitzeitrahmen beginnt bzw. davor endet, gilt 
es zu vermeiden. Derartige Arbeitszeitflexibili-
sierungen nützen fast ausschließlich dem/der 
ArbeitgeberIn (durch Entfall der Überstunden-
zuschläge für die Gleitstunden) und widerspre-
chen dem Wesen der Gleitzeit.

 
Bei Teilzeitbeschäftigten ist ebenfalls darauf zu ach-
ten, dass die Kernzeit in einem adäquaten Verhältnis 
zur fiktiven Normalarbeitszeit steht.
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DAUER UND LAGE DER FIKTIVEN  
NORMALARBEITSZEIT

Die fiktive Normalarbeitszeit bezweckt vor allem Aus-
fallszeiten, in denen ein Entgeltfortzahlungsanspruch 
besteht (insb. Urlaub, Krankenstand, Pflegefreistellung, 
Abwesenheit nach § 8 Abs 3 AngG, Zeitausgleich), zu 
bewerten. Ist der/die ArbeitnehmerIn z. B. wegen einer 
Krankheit nicht anwesend, so wird für ihn/sie die für 
diesen Tag in der Gleitzeitvereinbarung festgeschrie-
bene fiktive Normalarbeitszeit als „Ist-Zeit“ verbucht.

Bezüglich der Verteilung der fiktiven Normalarbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage ist in einem ersten 
Schritt – wie auch beim Gleitzeitrahmen – zu entschei-
den, ob diese jeden Tag gleich lang sein oder am Frei-
tag z. B. nur 6 oder 6,5 Stunden betragen soll. In weite-
rer Folge sollte man sich bei der Festlegung der fiktiven 
Normalarbeitszeit am besten an der für den Betrieb 
typischen Arbeitszeitverteilung für Vollzeitkräfte orien-
tieren. (Hinsichtlich der fiktiven Normalarbeitszeit von 
Teilzeitbeschäftigten, siehe Pkt. „Geltungsbereich“.)

ZUGELASSENE TÄGLICHE UND  
WÖCHENTLICHE NORMALARBEITSZEIT

Neben der „Soll-Zeit“ (also der aufgrund von Gesetz, 
Kollektivvertrag – oder einer Einzelvereinbarung – zu 
leistenden wöchentlichen Normalarbeitszeit) sollte 
die Gleitzeitvereinbarung auch die zugelassene täg-
liche und wöchentliche Normalarbeitszeit beinhalten. 
Das AZG lässt bei der Gleitzeit grundsätzlich eine Nor-
malarbeitszeit von 10 Stunden täglich und 50 Stun-
den wöchentlich zu. Seit der AZG-Novelle 2018 kann 
bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen (siehe Pkt. 
„Tägliche/Wöchentliche Normalarbeitszeit“) die Nor-
malarbeitszeit jedoch auf bis zu 12 bzw. 60 Stunden 
ausgeweitet werden. Sofern die Gleitzeitvereinbarung 
eine 12-stündige tägliche Normalarbeitszeit zulässt, 
können somit die Normalarbeitszeitgrenzen bis auf 
die Höchstarbeitszeitgrenzen ausgedehnt werden.

Im Hinblick auf die wöchentliche Höchstarbeitszeit-
grenze von 60 Stunden legt das AZG fest, dass die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit innerhalb 
eines Durchrechnungszeitraumes von 17 Wochen 
höchstens 48 Stunden betragen darf (§ 7 Abs 1 AZG). 

Diese 17 Wochen sind laut EuGH (11.04.2019, C-254/18) 
als rollierend zu betrachten, d. h. blickt man auf die 
letzten 17 Wochen zurück, so darf die durchschnittli-
che geleistete wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr als  
48 Stunden betragen.

Der Kollektivvertrag kann jedoch Schranken hinsicht-
lich der in einer Gleitzeit zugelassenen Normalarbeits-
zeit enthalten (z. B. 9 Stunden täglich), und auch die 
Betriebsvereinbarungsparteien haben selbstverständ-
lich die Möglichkeit – für ArbeitnehmerInnen günstige-
re – engere Grenzen festzulegen. So kann z. B. ein sog. 
„kleines Gleitzeitmodell“ vereinbart werden, das eine 
tägliche Normalarbeitszeit von 9 Stunden und eine 
wöchentliche von 45 Stunden vorsieht. In diesem Fall 
würden – eine Anordnung durch den/der Arbeitgebe-
rIn vorausgesetzt - ab der 10. Stunde täglich bzw. der 
46. Stunde wöchentlich Überstunden anfallen. (Wie be-
reits in Kapitel 2 „Die wichtigsten Regelungsthemen im 
Überblick“ erläutert, können Überstunden aber auch 
durch Arbeitsleistungen außerhalb des Gleitzeitrah-
mens oder durch Eingriffe des/der Arbeitgebers/in in 
das freie Zeiteinteilungsrecht des/r ArbeitnehmerIn 
entstehen.) Aus ArbeitnehmerInnensicht sind Gleitzeit-
modelle, welche engere als die gesetzlichen Normal-
arbeitszeitgrenzen ziehen, zu bevorzugen, da hier frü-
her (zuschlagspflichtige) Überstunden anfallen. 

Mit der AZG-Novelle 2018 hat der Druck auf Betriebs-
räte zugenommen, bestehende Gleitzeit-Betriebsver-
einbarungen dahingehend zu ändern, dass künftig  
12 Stunden als tägliche Normalarbeitszeit zugelassen 
werden. Dieselbe Problematik wird sich ebenso bei 
neu abzuschließenden Gleitzeitvereinbarungen stel-
len. Wie bereits beim Pkt. „Mitsprache/Durchsetzung/
Kontrolle“ erwähnt, sollte die Betriebsvereinbarung 
im Gegenzug zur Ermöglichung einer täglichen Nor-
malarbeitszeit von bis zu 12 Stunden jedenfalls ein-
schränkende bzw. ergänzende Maßnahmen enthalten, 
welche den ArbeitnehmerInnen mehr Zeitsouveränität 
verschaffen (z. B. Rechtsanspruch auf 4-Tage-Woche, 
einseitiges Antrittsrecht hinsichtlich Zeitpunkt und Aus-
maß des Konsums von Zeitguthaben, Beschränkung 
der Kernzeit). Auch eine Begrenzung der Anzahl der 
Tage an denen mehr als 10 Stunden gearbeitet werden 
darf (z. B. max. 10 Tage pro Quartal) wäre wichtig.
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NICHT GANZTÄGIGE 
DIENSTVERHINDERUNGEN

Bei verspätetem Arbeitsbeginn oder früherem 
Arbeitsende wegen einer Dienstverhinderung mit 
Entgeltfortzahlungsanspruch (z. B. Arztbesuch 
bzw. Behördenweg, der sich nicht auch außer-
halb der Arbeitszeit erledigen lässt; ...) wird in der 
Zeiterfassung als Arbeitsbeginn oder Arbeits-
ende automatisch die fiktive Normalarbeitszeit 
verbucht. Auf Verlangen des/r Dienstvorgesetzen 
ist ein geeigneter Nachweis über die Dauer der 
stundenweisen Absenz beizubringen. Allfällige 
Kosten für die geforderte Zeitbestätigung sind 
von dem/der ArbeitgeberIn zu tragen.

 
Bestimmungen, die anordnen, dass bei ent-
geltfortzahlungspflichtigen stundenweisen Ab- 
wesenheiten die Kernzeit und nicht die fikti-
ve Normalarbeitszeit für die Verbuchung he-
rangezogen wird, sind rechtswidrig. Der OGH 
hat eindeutig klargestellt, dass gerechtfertigte 
Ausfallszeiten als Arbeitszeit zu verbuchen sind, 
soweit sie in die fiktive Normalarbeitszeit fallen 
(OGH 26.2.2004, 8 ObA 71/03d).

DIENSTREISEN UND SEMINARE

Im Zusammenhang mit Dienstreisen und Seminaren 
stellt sich die Frage wie diese dienstlichen Abwesenhei-
ten in der Zeiterfassung zu verbuchen sind. Die Gleit-
zeitvereinbarung sollte daher eine Regelung enthal-
ten, welche diese Frage beantwortet. 

  

Bei Dienstreisen oder Seminaren wird die vom/
von der ArbeitnehmerIn bekannt zu gebende 
tatsächliche Arbeitszeit der (elektronischen) 
Zeiterfassung zu Grunde gelegt. [Optional: Rei-
sezeiten – aktive wie passive – werden mit den 
entsprechenden Zuschlägen abgegolten, so-
fern dadurch Überstunden anfallen.]

 
Reisezeiten stellen ebenso wie dienstliche Semi-
nare Arbeitszeit dar. Klauseln, wonach ganztä-
gige Dienstreisen oder Seminartage – pauschal 
und somit unabhängig von deren tatsächlicher 
Dauer – mit der „SOLL-Arbeitszeit“ zu verbu-
chen sind, mangelt es somit an der sachlichen 
Rechtfertigung. Anders verhält es sich aber, 
wenn z. B. bei mehrtägigen Seminaren pro Tag 
nur sechs Stunden Programm zu absolvieren 
sind, und der/die ArbeitnehmerIn eine tägliche 
Normalarbeitszeit von 8 Stunden hat. Dies kann 
nicht zur Folge haben, dass der/die Arbeitneh-
merIn täglich zwei Minusstunden macht, denn 
er/sie ist ja arbeitsbereit, der/die Arbeitgebe-
rIn setzt ihn/sie am Seminarort aber eben nur 
6 Stunden ein. In diesen Fällen passt daher die 
Verbuchung mit der „SOLL-Arbeitszeit“.

REGELUNGEN ZUM ABBAU VON  
ZEITGUTHABEN UND -SCHULDEN

Zeitguthaben
Bestimmungen, die den Verbrauch von Zeitguthaben 
regeln, sind unbedingt anzuraten. Ebenso können Re-
gelungen, die ab einer bestimmten Anzahl an Pluss-
tunden während der laufenden Gleitzeitperiode den 
weiteren Erwerb beschränken und Maßnahmen zum 
Abbau des Zeitguthabens vorsehen (sog. „Ampelkon-
tenregelung“), sinnvoll sein. Im Sinne ausreichender 
Erholungsmöglichkeiten für die ArbeitnehmerInnen 
sollte die Gleitzeitvereinbarung jedenfalls Zeitaus-
gleich in ganzen Tagen zulassen.

 
 
Hinsichtlich des Konsums von ganztägigem 
Zeitausgleich bzw. sofern – ein kürzerer – Zeit-
ausgleich in eine (etwaige) Kernzeit fällt, gilt 
grundsätzlich, dass der konkrete Zeitpunkt und 
das Ausmaß des Verbrauchs zwischen Arbeit-
geberIn und ArbeitnehmerIn zu vereinbaren ist. 
Daraus ergibt sich weiters, dass der/die Arbeit-
geberIn den Zeitpunkt sowie das Ausmaß des 
Zeitausgleichs nicht einseitig anordnen kann.

GESTALTUNGSTIPPS FÜR DIE PRAXIS
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Um einerseits die Ansammlung großer Zeitguthaben 
zu vermeiden und andererseits den Ausgleich von 
Zeitguthaben durch entsprechende Freizeit in der be-
trieblichen Praxis sicherzustellen, kann die Gleitzeit-
vereinbarung den ArbeitnehmerInnen ein einseitiges 
Antrittsrecht bezüglich des Zeitausgleichs einräu-
men. Ein – für den/die ArbeitgeberIn annehmbarer 
– Kompromiss könnte z. B. darin bestehen, dass solch 
ein einseitiges Antrittsrecht auf eine bestimmte Anzahl 
an Gleittagen pro Monat/Quartal beschränkt ist und 
zugleich eine bestimmte Vorankündigungsfrist einge-
halten werden muss.

Die Festlegung von Zeitpunkt und Ausmaß des 
ganztägigen Zeitausgleichs erfordert grund-
sätzlich das Einvernehmen zwischen Arbeit-
nehmerIn und ArbeitgeberIn. Davon abwei-
chend hat der/die ArbeitnehmerIn jedoch das 
Recht … [z. B. in jedem Monat / innerhalb jedes 
Quartals] im Ausmaß von max. … [Anzahl der 
Gleittage] ganzen Tag(en) den Zeitpunkt des 
Zeitausgleichs unter Einhaltung einer Voran-
kündigungsfrist von … [z. B. einer Woche] einsei-
tig zu bestimmen.

 
Der Kollektivvertrag Metallindustrie enthält im Rahmen 
des Zeitkontenmodells eine ähnliche Regelung (§ 4 Abs 
4b lit f): „(…) Zeitkonto 3: Der Verbrauch der Zeitgutha-
ben erfolgt einvernehmlich zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. (…) ArbeitnehmerInnen können einmal 
pro Kalenderjahr unter Einhaltung einer Vorankündi-
gungsfrist von 4 Wochen den Zeitpunkt des Zeitaus-
gleichs im Ausmaß bis zur Hälfte des Zeitguthabens, 
maximal aber für bis zu fünf Arbeitstage bzw. Schich-
ten einseitig festlegen.“

Lässt die Gleitzeitvereinbarung hingegen eine täg-
liche Normalarbeitszeit von bis zu 12 Stunden zu, so 
muss der/die ArbeitnehmerIn das Recht haben, Zeit-
guthaben auch ganztägig zu verbrauchen (§ 4b Abs 
4 Satz 2 AZG). Erlaubt die Gleitzeitvereinbarung also, 
dass im Rahmen der Gleitzeit bis zu 12 Stunden täglich 
(zuschlagfrei) gearbeitet werden können, dann kommt 
den ArbeitnehmerInnen im Gegenzug ein einseitiges 
Antrittsrecht zu. 

 

Ab Erreichen eines Zeitguthabens von zumindest der 
vereinbarten Normalarbeitszeit am Tag des geplanten 
Verbrauchs (in der Regel 8 Stunden, freitags oftmals 
weniger) können sie das angewachsene Zeitguthaben 
also in Form eines ganztägigen Zeitausgleichs konsu-
mieren, ohne ein Einvernehmen mit dem Arbeitgeber 
herstellen zu müssen. Dabei hat der/die Arbeitneh-
merIn jedoch auf betriebliche Notwendigkeiten Be-
dacht zu nehmen. Ist hingegen in der betrieblichen 
Praxis ein ganztägiger Verbrauch von Zeitguthaben 
nur sehr eingeschränkt möglich, so sind die Vorausset-
zungen für die Verlängerung der täglichen Normalar-
beitszeit über 10 Stunden hinaus nicht erfüllt – die 11. 
und 12. Stunde täglich bilden somit (zuschlagspflichti-
ge) Überstunden.

Klauseln, die dem/der ArbeitgeberIn ein einsei-
tiges Anordnungsrecht hinsichtlich der Festle-
gung des Zeitpunkts der Konsumation von Zeit-
guthaben einräumen, sollten – unabhängig von 
deren Zulässigkeit – vermieden werden. Ebenso 
sollte die Gleitzeitvereinbarung keine Einschrän-
kungen bei der Kombination von Gleittagen und 
Urlaub sowie hinsichtlich der Aneinanderrei-
hung von mehreren Gleittagen enthalten, da-
mit – der Intention des Zeitausgleichs folgend 
– längere Freizeitblöcke ermöglicht werden.
In diesem Zusammenhang sei noch einmal auf 
die Rechtswidrigkeit von Bestimmungen, die 
den Verfall von am Ende der Gleitzeitperiode 
bestehenden oder nicht übertragungsfähigen 
Zeitguthaben anordnen, hingewiesen (siehe Pkt. 
„Gleitzeitperiode und Anzahl übertragungsfähi-
ger Stunden“).

Wie bereits im Kapitel „Die wichtigsten Regelungsthe-
men im Überblick“ Seite 10 ff. erwähnt, hat der OGH 
entschieden, dass ein vereinbarter Zeitausgleich trotz 
Krankheit als konsumiert gilt. Deswegen sollte in der 
Gleitzeitvereinbarung festgelegt werden, dass im Kran-
kenstand kein Konsum von Zeitausgleich möglich ist 
bzw. dieser durch einen Krankenstand unterbrochen 
wird. 
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Die Vereinbarung über den Verbrauch von Zeit-
guthaben wird an die (auflösende) Bedingung 
geknüpft, dass in dem vereinbarten Zeitraum 
weder eine Erkrankung noch ein wichtiger per-
sönlicher Dienstverhinderungsgrund im Sinne 
des § 8 Abs 3 AngG fällt.

 
Zeitschulden
In diesem Zusammenhang ist es ratsam Regelungen 
vorzusehen, die für den Fall, dass die Minusstunden 
über das übertragbare Ausmaß hinausgehen, ein Pro-
zedere zum Abbau der Zeitschulden festschreiben. 
Dafür kommt ein Stufenmodell in Frage, welches zum 
Inhalt hat, dass der Gehaltsabzug erst dann zur An-
wendung kommt, wenn andere Maßnahmen zum Ein-
arbeiten der Zeitschuld erfolglos geblieben sind.

  

Übersteigen die Zeitschulden am Ende der 
Gleitzeitperiode das in der gegenständlichen 
Vereinbarung festgelegte max. übertragbare 
Stundenausmaß, so hat der/die Vorgesetzte – 
unter Beiziehung des Betriebsrates – mit dem/r 
ArbeitnehmerIn ein Gespräch über den Abbau 
der Zeitschulden zu führen. Ziel des Gesprächs 
ist es, einen Zeitplan zum Einarbeiten der Zeit-
schulden zu entwickeln. Kommt eine derartige 
Vereinbarung nicht zustande oder kann … [z. B. 
drei Monate] nach Festlegung des Zeitplans kei-
ne signifikante Reduktion der Zeitschulden fest-
gestellt werden, so wird die Differenz zwischen 
maximaler Übertragungsmöglichkeit und tat-
sächlicher Zeitschuld zum Abrechnungszeit-
punkt bei der Abrechnung des Folgemonats in 
Abzug gebracht.

ZEITGUTHABEN BZW. -SCHULDEN BEI  
BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSES

Zeitguthaben
Für Zeitguthaben an Normalarbeitszeit, die zum Zeit-
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
stehen, und für die Zeitausgleich gebührt, steht eine 
Abgeltung inkl. eines Zuschlags in der Höhe von 50% 
zu, es sei denn der Kollektivvertrag sieht eine entspre-
chende Verlängerung der Kündigungsfrist vor, und das 
Guthaben wird in diesem Zeitraum auch tatsächlich 
verbraucht. Hinsichtlich des Zuschlags kann der Kollek-
tivvertrag jedoch Abweichendes – konkret dessen Ent-
fall (bei gewissen Beendigungsformen) – regeln (§ 19e 
AZG). Vor Festlegung der betreffenden Bestimmungen 
in der Gleitzeitvereinbarung empfiehlt sich daher ein 
Blick in den anzuwendenden Kollektivvertrag.

Bestimmungen, die eine Abgeltung von Zeit-
guthaben an Normalarbeitszeit ohne Zuschlag 
vorsehen, und dabei nicht auf einer entspre-
chenden kollektivvertraglichen Regelung auf-
bauen, sind unwirksam (Verstoß gegen das 
Günstigkeitsprinzip).
Ebenfalls unzulässig sind Klauseln, wonach zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnis-
ses bestehende Zeitguthaben durch das über-
kollektivvertragliche Entgelt bereits abgegolten 
sind, und daher nicht extra entlohnt werden.
Zudem sollten Regelungen vermieden werden, 
die dem/der ArbeitgeberIn ein Recht zur Anord-
nung der Konsumation des noch vorhandenen 
Zeitguthabens einräumen. (Zur Zulässigkeit sol-
cher Anordnungen, siehe Pkt. „Regelungen zum 
Abbau von Zeitguthaben und -schulden“.)

Zeitschulden
Zeitschulden werden in der Regel zum Normalstun-
densatz mit den Beendigungsansprüchen saldiert. Es 
empfiehlt sich jedoch in die Gleitzeitvereinbarung eine 
Regelung aufzunehmen, welche diese Vorgangsweise 
für jene Fälle ausschließt, in denen dem/r Arbeitneh-
merIn das Nichteinarbeiten der Zeitschuld nicht vorge-
worfen werden kann.
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Zum Zeitpunkt der Beendigung des Dienstver-
hältnisses bestehende Zeitschulden des/r Arbeit-
nehmers/in werden im Rahmen der Endabrech-
nung zum Normalstundensatz mit den offenen 
Beendigungsansprüchen aufgerechnet. Dies gilt 
jedoch nicht bei berechtigtem vorzeitigem Aus-
tritt bzw. unbegründeter Entlassung.

ÜBERSTUNDEN / MEHRARBEIT

Hinsichtlich der Frage wann bei der Gleitzeit Über-
stunden anfallen – siehe Kapitel „Die wichtigsten Re-
gelungsthemen im Überblick“ Seite 10 ff.. Es empfiehlt 
sich aber auch in der Gleitzeitvereinbarung eine aus-
drückliche – und möglichst umfangreiche – Definition 
von Überstundenleistungen vorzunehmen.

(1) Überstunden bedürfen grundsätzlich der  
vorherigen Anordnung durch den/die Vor- 
gesetzte(n) oder die Geschäftsführung.

(2) Als angeordnete Überstunden gelten auch 
Arbeitsleistungen zur Erledigung von Arbeits-
aufträgen, wenn diese aufgrund terminlicher 
oder sonstiger Vorgaben oder Auftragskollisi-
onen nicht innerhalb der Soll-Arbeitszeit/Nor-
malarbeitszeit bewältigt werden können. Eine 
Anordnung liegt auch dann vor, wenn Arbeits-
aufträge mit konkreten Fertigstellungsterminen 
erteilt werden, und dem/r Vorgesetzten bekannt 
ist bzw. aufgrund der zugeteilten Arbeitsmenge 
bekannt sein musste, dass zu deren Bewältigung 
Überstunden erforderlich sind (schlüssige An-
ordnung).

(3) Unter den in Abs 1 und 2 genannten Voraus-
setzungen entstehen Überstunden, wenn
a) die tägliche oder wöchentliche Höchstgrenze 
der Normalarbeitszeit überschritten wird, 
b) außerhalb des Gleitzeitrahmens gearbeitet 
wird,

 
c) außerhalb der Normalarbeitszeit nicht selbst-
bestimmt, sondern auf Anordnung gemäß Abs 1 
und 2 gearbeitet wird.
 
d) Überdies sind am Ende der Gleitzeitperiode 
über das max. Übertragungskontingent hinaus-
gehende Plusstunden als Überstunden – d. h. 
mit 50%igem Zuschlag – zu bewerten und auf 
das Überstundenkonto umzubuchen.

(4) Die ArbeitnehmerInnen dürfen zur Über-
stundenarbeit nur dann herangezogen werden, 
wenn dieser keine berücksichtigungswürdigen 
Interessen des/r Arbeitnehmers/in entgegen-
stehen (§ 6 Abs 2 AZG). 

Wenn durch Überstunden die Tagesarbeitszeit 
von 10 Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 
50 Stunden überschritten wird, steht es den Ar-
beitnehmerInnen frei, die Überstundenarbeit 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Sie dür-
fen deswegen nicht benachteiligt werden, insb. 
hinsichtlich des Entgelts, der Aufstiegsmöglich-
keiten und der Versetzung (§ 7 Abs 6 AZG). 

(5) Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinn-
gemäß auch für Mehrarbeitsstunden, wobei Abs 
3 lit d mit der Maßgabe zur Anwendung kommt, 
dass ein 25%iger Zuschlag [Anmerkung: bzw. 
der im anzuwendenden Kollektivvertrag vorge-
sehene – höhere oder niedrigere – Zuschlag] 
für die Bewertung herangezogen wird.

 
ELEKTRONISCHE ZEITERFASSUNG

Elektronische Systeme zur Zeiterfassung und Zeit-
aufzeichnung der Beschäftigten sind in den meisten 
Betrieben selbstverständlich. Fast immer verfügt der 
Betriebsrat dahingehend über ein Recht auf Mitbe-
stimmung, manchmal hat er sogar ein Veto-Recht. 
Ausschlaggebend ist dabei, was das System objektiv 
gesehen kann und nicht, welche Daten tatsächlich er-
fasst und verarbeitet werden.

Wenn die elektronische Zeiterfassung mit anderen Sys-
temen (z. B. einem Zutrittssystem) verbunden ist, und 
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somit Daten verknüpft werden, oder wenn das Zeiter-
fassungssystem Datenverarbeitungen vornimmt für die 
keine Rechtspflicht besteht (z. B. ein namentlicher Ver-
gleich der Überstundenleistung von ArbeitnehmerIn-
nen), bedarf es der Zustimmung des Betriebsrates  
(§ 96a Abs 1 Z 1 ArbVG). Mangelt es an dieser, kann 
dessen Zustimmung durch eine Entscheidung der 
Schlichtungsstelle ersetzt werden.

Ermöglicht das System hingegen die systematische 
Verknüpfung der Arbeitszeitaufzeichnungen mit zu-
sätzlichen Informationen, aus denen sich dann engma-
schige Tätigkeitsprofile ermitteln lassen, wird dadurch 
die „Menschenwürde berührt“. Dasselbe gilt für Zei-
terfassungssysteme, die Buchungen der Beschäftigten 
(wie z. B. Kommen und Gehen) mittels biometrischer 
Daten (z. B. Fingerabdruck) erfassen. In diesen Fällen 
verfügt der Betriebsrat über ein absolutes Vetorecht 
(§ 96 Abs 1 Z 3 ArbVG), ein derartig kontrollintensives 
Zeiterfassungssystem darf ohne Betriebsvereinbarung 
nicht eingeführt werden.

Selbst wenn die elektronische Zeiterfassung lediglich 
die Arbeitszeit aufzeichnet und keinerlei Verknüp-
fungen mit anderen Systemen bestehen, wird das 
betreffende Zeiterfassungssystem als „allgemeine 
Ordnungsvorschrift, die das Verhalten der Arbeit-
nehmerInnen im Betrieb regelt“ zu qualifizieren sein 
(§ 97 Abs 1 Z 1 ArbVG). In diesem Fall könnte der/die  

ArbeitgeberIn das elektronische Zeiterfassungssystem 
zwar auch ohne Betriebsvereinbarung einführen, der 
Betriebsrat kann jedoch eine solche durch Anrufung 
der Schlichtungsstelle erzwingen. 

Zusammenfassend verfügt der Betriebsrat daher in 
Bezug auf die Aushandlung einer Betriebsvereinba-
rung über die Einführung einer elektronischen Zeiter-
fassung grundsätzlich über eine gute Verhandlungs-
position.

Inhalte einer Betriebsvereinbarung zur Zeiterfassung

Aus dem AZG ableitbare Kategorien der Zeiterfassung 
sind folgende: Kommen, Gehen, Pause, Dienstliche Ab-
wesenheit, Dienstverhinderung gemäß § 8 Abs 3 AngG, 
Krankenstand, Pflegefreistellung, Urlaub; weiters  
sollte geregelt werden wie Zeitkorrekturen erfolgen  
(z. B. wenn der Tag mit einem Dienstgang beginnt oder 
endet). Dafür können Formulare zur Verfügung stehen 
oder es gibt einen/e Gleitzeitbeauftragte(n) pro Orga-
nisationseinheit, der/die für die Vornahme von Korrek-
turbuchungen zuständig ist.
In der Betriebsvereinbarung über die elektronische 
Zeiterfassung könnte ein direktes Zugriffsrecht des 
Betriebsrates auf das Zeiterfassungstool verankert 
werden, damit ihm Vergleiche (z. B. hinsichtlich der 
Höhe der Zeitguthaben oder der offenen Urlaubstage) 
aber vor allem die Überprüfung der Abrechnungen 
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der einzelnen ArbeitnehmerInnen (z. B. ob nicht über-
tragungsfähige Stunden mit Zuschlag ausbezahlt wur-
den) ermöglicht werden.

  

Dem Betriebsrat wird die Möglichkeit einge-
räumt, in sämtliche Ausdrucke und Auswer-
tungen des gegenständlichen elektronischen 
Zeiterfassungssystems Einsicht zu nehmen bzw. 
solche von sich aus anzufordern. Der uneinge-
schränkte Zugang zu Hardware und Software ist 
ihm zu gewähren.

 
 
In Umsetzung des auf Seite 21 erwähnten EuGH-Urteils, 
sollte ebenso sichergestellt werden, dass im Rahmen 
der elektronischen Zeiterfassung eine fließende Durch-
rechnung der Arbeitszeit der jeweils letzten 17 Wochen 
erfolgt. Dadurch soll die Kontrolle der in § 7 Abs 1 AZG 
festgelegten Höchstarbeitszeitgrenze (durchschnitt-
liche Wochenarbeitszeit von nicht mehr als 48 Stun-
den innerhalb eines Durchrechnungszeitraumes von  
17 Wochen) gewährleistet werden.

ARBEITSZEITBILANZEN

Um die betrieblichen Arbeitszeitrealitäten sowohl 
strukturiert als auch in einer Gesamtbetrachtung er-
fassen zu können, ist es sinnvoll in eine Gleitzeit-Be-
triebsvereinbarung eine Verpflichtung zur regelmäßi-
gen Erstellung von Arbeitszeitbilanzen aufzunehmen. 
Diese lassen unzureichende Personal- und Zeitres-
sourcen erkennen und liefern so einen wichtigen Aus-
gangspunkt zur Reduzierung arbeitszeitbedingter Be-
lastungen sowie zur Verbesserung der betrieblichen 
Arbeitszeitsituation.

(1) Der Arbeitgeber verpflichtet sich dazu, jähr-
lich eine Arbeitszeitbilanz zu erstellen. Diese hat 
einen Zeitraum von 12 Monaten – jeweils be-
ginnend vom Ende des Betrachtungszeitraums 
der letzten Arbeitszeitbilanz – zu umfassen.  

 
(2) Die Arbeitszeitbilanz hat insb. folgende Punk-
te zu beinhalten:
a) Anzahl der im Betrieb beschäftigten Arbeit-
nehmerInnen,
b) Ausmaß der vertraglich vereinbarten Arbeits-
zeit (Soll-Arbeitszeit),
c) Ausmaß der tatsächlich geleisteten Arbeits-
zeit (Ist-Arbeitszeit) gegliedert nach Mehrar-
beitsstunden und Überstunden,
d) Anzahl der offenen Urlaubstage.

(3) Die Arbeitszeitbilanz ist nach folgenden …  
[z. B. Geschäftsbereichen/Fachbereichen/Ab-
teilungen] zu gliedern sowie aufzubereiten:

- …

- …

(4) Über die Arbeitszeitbilanz hat eine Beratung 
mit dem Betriebsrat zu erfolgen. Die betriebli-
chen SozialpartnerInnen verpflichten sich dazu, 
auf Grundlage der Ergebnisse der Arbeitszeitbi-
lanz Maßnahmen zur Verbesserung der betrieb-
lichen Arbeitszeitsituation zu entwickeln sowie 
verbindlich umzusetzen.

 
AUSSCHLUSS VON BZW. AUSSETZUNG  
DER GLEITZEIT

In der Praxis finden sich in Gleitzeitvereinbarungen 
oft Klauseln, die dem/der ArbeitgeberIn ein Recht zur 
(generellen) Aussetzung der und/oder dem (individu-
ellen) Ausschluss von der Gleitzeit einräumen. Erste-
res bezieht sich auf alle von der Gleitzeitvereinbarung 
erfasste ArbeitnehmerInnen bzw. bestimmte Arbeit-
nehmerInnengruppen (z. B. eine Abteilung), zweiteres 
hingegen auf einzelne ArbeitnehmerInnen. Von derar-
tigen Klauseln ist eher abzuraten, da diese in der Re-
gel relativ unbestimmt formuliert sind, und daher nur 
schwer überprüft werden kann, ob die Voraussetzun-
gen, die einen Ausschluss von bzw. eine Aussetzung der 
Gleitzeit rechtfertigen, tatsächlich erfüllt sind. Solch 
eine „diffuse“ Bestimmung könnte dem/der Arbeitge-
berIn die Möglichkeit eröffnen, die Gleitzeit – relativ 
leicht – auszuhebeln.
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JETZT MITGLIED WERDEN!
Familienname ...............................................................................................  Vorname .......................................................................   ☐ Frau ☐ Herr

Geburtsdatum Titel ................................................. Geburtsname ............................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ............................................................................................................

☐ Angestellte/r ☐ Lehrling ☐ Werkvertrag ☐ geringfügig beschäftigt ☐ Freier Dienstvertrag ☐ Selbstständig (Gewerbeschein)

☐ Zeitarbeitskraft ☐ SchülerIn ☐ StudentIn ☐ dzt. ohne Beschäftigung ☐ Zweitmitgliedschaft ☐ FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ................................................................... ☐ Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ............................................

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) .......................................................................  Dienstort .....................................................................

Anschrift ..................................................................................................................................................................................................................................

Branche .................................................................................................................................................................................................................................. 

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR BEITRITTSMONAT/-JAHR

Der monatliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag (siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag),  
der jährlich angepasst wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

☐ Ich willige ein, dass ÖGB, ÖGB Verlag und/oder VÖGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren  
dürfen, um über Serviceleistungen, etwa Aktionen für Tickets, Bücher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu  
übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ BETRIEBSABZUG

Ich erkläre, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen 
werden kann. Ich erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-
bezogenen Daten (angegebene Daten und Gewerkschaftszugehörigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehörigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, 
Karenzzeiten, Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressänderungen) von meinem Arbeitgeber und von der 
Gewerkschaft verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

☐ SEPA LASTSCHRIFT-MANDAT (Bankeinzug)

Ich ermächtige die Gewerkschaft  GPA, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gewerkschaft GPA auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

☐ monatlich ☐ alle 2 Monate ☐ jedes Quartal ☐ 1/2 jährlich ☐ jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wünsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des  
Mitgliedsbeitrages über den Betrieb nicht mehr möglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Rücksprache auf SEPA-Lastschrift von 
meinem bekannt gegebenen Konto umzustellen.

IBAN BIC

.............................................................................................................................................  
Datum/Unterschrift

Ich bestätige, umseits stehende Datenschutzerklärung (auch abrufbar 
unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. 

...................................................................................................... 
Datum/Unterschrift
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301,
E-Mail: service@gpa.at, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541  WerberIn-Mitgliedsnummer: .....................................................................



Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-
gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die 
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-
gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Öster-
reichische Gewerkschaftsbund (ÖGB)/Gewerkschaft GPA mit Ihren 
personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.oegb.
at/datenschutz
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Öster-
reichische Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits von 
Ihnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für 
Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft und für die 
Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw. solange noch Ansprüche aus 
der Mitgliedschaft bestehen können. Rechtliche Basis der Daten- 
verarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft im ÖGB/Gewerkschaft GPA; 
soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwilli-
gung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den ÖGB/Gewerkschaft  
GPA selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte und 
kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der 
Daten an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer ausdrücklichen 
Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich im 
EU-Inland.

Ihnen stehen gegenüber dem ÖGB/Gewerkschaft GPA in Bezug 
auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die Rechte 
auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Ver-
arbeitung zu. 

Gegen eine Ihrer Ansicht nach unzulässige Verarbeitung Ihrer  
Daten können Sie jederzeit eine Beschwerde an die österreichische 
Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns über folgende Kontaktdaten:

Gewerkschaft GPA
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301
E-Mail: service@gpa.at

Österreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 
Tel.: +43 (0)1 534 44-0
E-Mail: oegb@oegb.at 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:  
datenschutzbeauftragter@oegb.at

DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

ICH MÖCHTE MICH IN FOLGENDE INTERESSENGEMEINSCHAFTEN EINTRAGEN:

☐ IG PROFESSIONAL    ☐ IG FLEX    ☐ IG SOCIAL    ☐ IG IT    ☐ IG EXTERNAL    ☐ IG POINT-OF-SALE    ☐ IG MIGRATION    ☐ IG EDUCATION

Dieses Service ist für mich kostenlos und kann 
jederzeit von mir widerrufen werden.

☐ Frau ☐ Herr Titel ........................................................................  

Familienname ...............................................................................................  Vorname ......................................................................................................

Straße/Haus-Nr. ...........................................................................................  PLZ/Wohnort ...............................................................................................

Berufsbezeichnung. .....................................................................................  Betrieb .........................................................................................................

Telefonisch erreichbar ................................................................................  E-Mail ...........................................................................................................

.........................................................................................................................
Datum/Unterschrift

MITMACHEN – MITREDEN – MITBESTIMMEN
INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK-
SCHAFT GPA bringen Menschen mit ähnlichen 
Berufs  merkmalen zusammen. Zum Aus tau schen von 
Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Pro-
blemen, zum Suchen kompetenter Lösungen, zum 
Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder mehrere berufliche 
Inter es sen   ge mein schaften

• erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder brieflich) regel-
mäßig Infor mationen über Anliegen, Aktivitäten und Einladungen 
für Ihre Berufsgruppe; 

• können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direktem Weg in die 
Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres Branchen bereichs ein-
bringen;

• erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten an Projekten, 
Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, Internet-Foren und an-
deren für Ihre Berufsgruppe maßgeschneiderten Veran stal-
tungen, auch auf regionaler Ebene;

• nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwickelte be-
rufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in An spruch 
(Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, Broschüren und 
andere Materialien);

• beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen Ihrer beruf-
lichen Vertre tung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und 
nehmen dadurch Einfluss auf die gewerkschaftliche Meinungs-
bildung und Entschei dung.

Nähere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse



 

GEWERKSCHAFT GPA 
IN GANZ ÖSTERREICH

SERVICE-HOTLINE: 
+43 (0)5 0301

GEWERKSCHAFT  GPA
Service-Center 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1 
Fax: +43 (0)5 0301 
E-Mail: service@gpa.at

GPA Wien 
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Niederösterreich 
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Burgenland 
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

GPA Steiermark 
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

GPA Kärnten 
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

GPA Oberösterreich 
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

GPA Salzburg 
5020 Salzburg,  
Markus-Sittikus-Straße 10

GPA Tirol 
6020 Innsbruck,  
Südtiroler Platz 14

GPA Vorarlberg 
6900 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa.at



 

www.gpa.at/mitglied-werden


